
86 ZBR Heft 3/2022Knauber/Köpper: Die Beweislastverlagerung nach § 31 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG

eine Vernetzung des Instruments der dienstlichen Beurteilung 
mit den zwingenden Vorgaben der Personalentwicklung i. S. d. 
§ 46 BLV und vergleichbarer landesrechtlicher Regelungen.

3. Ausblick

Es wird nunmehr zunächst darauf ankommen, welche Hand-
lungsaufforderung diejenigen Gesetzgeber aus dem Urteil ab-
leiten, denen nach den materiellen Feststellungen Regelungs-
defizite zu bescheinigen sind. Die Bandbreite reicht von 
fortdauernder legislativer Untätigkeit über die Regelung des 
gesetzlichen Minimums bis zu einer umfassenden gesetzlichen 
und verordnungsrechtlichen Remedur im Beurteilungswesen. 
Es bleibt zu hoffen, dass das Urteil des BVerwG insgesamt als 
ein Weckruf an sämtliche dienstrechtlichen Gesetzgeber ver-
standen wird, die für die Verwirklichung des grundrechtsglei-
chen Rechts im Beurteilungswesen erforderlichen Regelungen 
erstmals neu zu gestalten bzw. fortzuentwickeln.

Neben den in diesem Beitrag angesprochenen Handlungsfeldern, 
in denen ebenfalls zeitnah eine gesetzliche bzw. verordnungs-
rechtliche Regelung empfohlen wird, sind mittelfristig weitere 
Veränderungen im Hinblick auf ihre Grundrechtsrelevanz in den 
Blick zu nehmen: Dies gilt für den Prozess der zunehmenden 
Digitalisierung des Beurteilungswesens ebenso wie den Einsatz 
von künstlicher Intelligenz 141. Freilich ist einzuräumen, dass hin-
sichtlich des letzten Aspekts, die Verlagerung menschlich ver-
antworteter Entscheidungen auf algorithmenbasierte Entschei-
dungsprozesse, die vom BVerfG 142 grundsätzlich anerkannte 
Entwicklungsoffenheit der hergebrachten Grundsätze des deut-
schen Berufsbeamtentums auf eine harte Bewährungsprobe stel-
len wird  143. Hierbei wird jedoch die vorausschauende Erwägung 
des BVerfG 144 hilfreich sein, dass sich die Frage der Wesentlich-
keit und damit der Ermächtigungsgrundlage unter einem aktuali-
sierten verfassungsrechtlichen Winkel anders darstellen könne 
„als noch vor einigen Jahren oder gar Jahrzehnten“.

Schließlich richtet sich der Blick auf die verwaltungsgericht-
liche Rechtsprechung, die nur zu gut weiß, dass regelmäßig die 
„Schlacht“ um Beförderungen und – als Annexprüfung – um 
die dienstliche Beurteilung auf dem Felde des einstweiligen 
Rechtsschutzes entschieden wird. Die eine oder andere Ent-
scheidung des BVerwG, die in der Vergangenheit in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und der Fachliteratur kritisch kommentiert 
wurde, ist hierbei gewiss eine Hypothek für die gemeinsame 
verwaltungsgerichtliche Verpflichtung, zu einer rechtseinheit-
lichen Lösung zu gelangen, die der Leitfunktion des BVerwG 
zur Herstellung der Rechtseinheitlichkeit angemessen Rech-
nung trägt. Gegebenenfalls wird das BVerfG aufgerufen sein, 
die Anwendungsräume für die Wesentlichkeitstheorie im Be-
urteilungswesen abschließend und verbindlich auszuleuchten.
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Knapp 67 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland 
sind mittlerweile (Stand: November 2021) vollständig gegen 
das Coronavirus geimpft. 1 Die Impfquoten im Öffentlichen 
Dienst liegen vermutlich deutlich höher, was sich wohl auch 
auf die anfängliche Priorisierung zurückführen lässt. Trotz 
dieser erfreulich hohen Quote können sich auch Beamtinnen 
und Beamte mit einer COVID19Infektion und ihren Folgen 
konfrontiert sehen, die insbesondere dann fürsorgerechtliche 
Relevanz entwickelt, wenn sie (mutmaßlich) im dienstlichen 
Kontext erfolgt ist. Eine solche Infektion kann erhebliche Be
weislastschwierigkeiten im Bereich der dienstunfallrechtli

chen Anerkennung mit sich bringen, die der nachfolgende 
Beitrag untersuchen soll.

I. Einführung

Fragen der Dienstunfallfürsorge stellen sich nicht nur im  
Zusammenhang mit einer im beruflichen Kontext erfolgten  
Impfung, 2 sondern insbesondere auch nach einer Infektion mit 
COVID-19, etwa aufgrund mangelnder Impfung oder eines 
Impfdurchbruchs. Die Einstufung einer Infektion als Dienstun-
fall wird dabei gerade dann virulent, wenn zu vermuten ist, 
dass eine solche während der Dienstzeit erfolgt ist. In diesem 
Fall sieht sich die betroffene beamtete Person oftmals erheb-
lichen Beweisschwierigkeiten ausgesetzt, da sich ein Infek-
tionsgeschehen zumeist nicht ohne Weiteres rekonstruieren 
lässt: Die genaue Infektionsursache kann regelmäßig nur ver-
mutet und nicht belegt werden. Bereits praktiziert wird der be-
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